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Der nördliche Bebauungsplanbereich ist, da die bisherigen Gartenparzellen hier nur eine 
geringe Tiefe besitzen, dem Bau von Stellplätzen und Garagen für alte und neue Anlieger 
vorbehalten. 

4. Ausgleich von Eingriffen Jn Natur und Landschaft

Wie schon unter 2. erläutert, wird die Zulässigkeit einer Bebauung der überplanten Fläche 
schon durch den § 34 des BauGB begründet. Auf der Rechtsgrundlage des § 34 BauGB 
zulässige Bauvorhabe_r1 stellen regelmäßig keine Eingriffe in Natur und Landschaft dar, so 
daß Ausgleichsmaßnahmen nicht erforderlich werden. 

5. Bodenordnende Maßnahmen

Alle zur Bebauung vorgesehenen Grundstücke befinden sich in Privateigentum. Eine 
Bebauung soll auf Freiwilligkeit erfolgen. In diesem Rahmen sind zur Realisierung von 
Bauvorhaben regelmäßig Zusammenlegungen von Grundstücken erforderlich. 

Da die Erschließung über eine vorhandene Straße erfolgt, sind bodenordnende Maßnahmen 
im Sinne des Baugesetzbuches nicht notwendig. 

6. Maßnahmen zur Ver- und Entsorgung

6.1. Die Versorgung mit Trinkwasser erfolgt aus dem Netz der Stadtwerke. 

6.2. Die Versorgung mit elektrischer Energie und mit Erdgas erfolgt aus dem Netz der 
Stadtwerke. 

6.3. Die Abwasserbeseitigung erfolgt nach Maßgabe der ortsrechtlichen Bestimmungen im 
Trennsystem für Regen- und Schmutzwasser. Die Versickerung von Regenwasser auf 
den Grundstücken ist erwünscht. 

6.4. Für die Hausmüll- und Abfallbeseitigung gelten die ortsrechtlichen Regelungen der 
Stadt Schleswig. 

Z, Erschließungskosten 

Die für die Bebauung vo·rgesehenen Grundstücke befinden sich in erschlossenem Zustand, 
so daß Kosten für die Stadt nicht entstehen. 
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